STADT FRANKFURT AM MAIN

Ordnungsamt – Straßenverkehrsbehörde

                                                  

INFORMATION

Sehr geehrte/r Verkehrsteilnehmer/in,

mit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zum 01. Januar 2002 können großräumige Bereiche mit Parkvorrechten für die Wohnbevölkerung zugelassen werden, wenn dem Parkraummangel für die ansässige Wohnbevölkerung anders nicht abgeholfen werden kann.

Seit dem 01. Juni 2002 wird das

Bewohnerparken

in den bisherigen Bereichen wieder eingeführt.

Zum 01. Oktober 2002 startet das Bewohnerparken in Ihrem Wohngebiet. Betroffen sind Teile von Höchst, Bornheim und dem Ostend (siehe Übersicht auf der Rückseite).

VORAUSSETZUNGEN

FÜR DIE ERTEILUNG EINER PARKERLAUBNIS:

· Amtlich gemeldeter Hauptwohnsitz in Frankfurt am Main

· Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen

· Bei Firmenfahrzeugen zur Privatnutzung: Bestätigung des Arbeitgebers

· Sofern Sie ein Fahrzeug eines anderen Halters dauernd nutzen und dieses über ein Frankfurter Kennzeichen verfügt, benötigen Sie eine Bestätigung des Halters

Anträge können formlos schriftlich (Mainzer Landstr. 323, 60326 Frankfurt am Main), per Fax (Fax-Nr. 069/212-43347) oder E-Mail (monika.kraemers.amt32@stadt-frankfurt.de) gestellt werden. Die Gebühr ist gleichzeitig mit der Antragstellung auf das Konto des Ordnungsamtes

Konto-Nr. 267000-603

BLZ 500 100 60 (Postbank Frankfurt am Main)

Zu überweisen. Bei der Überweisung ist der Name, Adresse und das Kennzeichen anzugeben. Der Bewohnerparkausweis kostet 40 € und ist zwei Jahre gültig. Jede Änderung des Ausweises kostet 4 €.

Falls noch Fragen zur Antragstellung offen geblieben sind, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes unter Tel.-Nr. 069/212-43311 und 069/212-43727 gerne zur Verfügung.

Ihr Ordnungsamt

